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1. Vorwort 

Die Umsetzung zur vollkommenen Di-
gitalisierung der "B2B-Umsätze" wird in 
mehreren Stufen durchgeführt.  

Für Umsätze, die ab dem 1. Januar 
2025 bis 31. Dezember 2026 ausge-
führt werden, dürfen entweder Papier-
rechnungen oder E-Rechnungen aus-
gestellt werden. In der zweiten Stufe für 
Umsätze, die ab dem 1. Januar 2027 
ausgeführt werden, ist die Ausstellung 
von Papierrechnungen nur noch dem 
Unternehmer gestattet, dessen Umsatz 
im Vorjahr nicht mehr als € 800.000 be-
trägt. Ab dem 1. Januar 2028 sind 
elektronische Rechnungen für alle Um-
sätze im B2B-Verkehr verpflichtend. 
 
Es kommt also ab dem 1. Januar 2025 
zur Umkehr des Regel-Ausnahmeprin-
zips. Während vor dem 1. Januar 2025 
die Papierrechnung den Regelfall dar-
stellt und elektronische Rechnungen nur 
mit Zustimmung des Rechnungsemp-
fängers versendet werden dürfen, kehrt 
sich dies ab dem 1. Januar 2025 um: Die 
E-Rechnung stellt den Regelfall dar, der 
Versand von Papierrechnungen eine 
Ausnahme. Die bedeutet gleichsam, 
dass der Rechnungsempfänger eine E-
Rechnung annehmen muss. 

2. Was sind elektronische Rechnun-
gen? 

Wenn die Rede davon ist, dass elektro-
nische Rechnungen ab dem 1. Januar 
2025 verbindlich empfangen werden 
können und ggf. auch ausgestellt wer-
den müssen, stellt sich die Frage, was 
elektronische Rechnungen sind? 

Unterschieden wird ab 1. Januar 2025 
zwischen E-Rechnungen und sonstigen 
Rechnungen. E-Rechnungen sind defi-
niert als Rechnungen, die in einem 
strukturierten elektronischen Format 
ausgestellt, übermittelt und empfangen 
werden und eine elektronische 

Verarbeitung ermöglichen. Diese For-
malien sind erfüllt, wenn das struktu-
rierte Dateiformat gemäß der EU-Richt-
linie 2014/55/EU und der europäischen 
Norm EN 16931 verwendet wird. Eine E-
Mail mit der Rechnung als PDF-Anhang 
erfüllt diese Formalien nicht. Formate, 
die die genannten Anforderungen erfül-
len, sind z. B. die X-Rechnung oder 
ZUGFeRD. Letzteres stellt eine Kombi-
nation aus XML-Datei und PDF-Format 
dar.  

Wenn eine elektronische Rechnung in 
einem strukturierten elektronischen For-
mat versendet wird bedeutet dies, dass 
in der Regel eine Datei versendet wird, 
die ohne entsprechende Software nicht 
geöffnet und angesehen werden kann. 
Der Rechnungsempfänger kann dann 
ohne spezielle Software nicht prüfen, 
welche Angaben in der Rechnung ent-
halten sind.  

Um die Akzeptanz der obligatorischen 
E-Rechnung zu erhöhen und auch 
kleine und mittlere Unternehmen bei der 
Einführung nicht zu überfordern, regt der 
Deutsche Steuerberaterverband an, ein 
Visualisierungstool zur menschenlesba-
ren Darstellung der standardisierten Da-
teien seitens der Finanzbehörden zur 
Verfügung zu stellen. 

3. Können E-Rechnungen noch ver-
mieden werden? 

Die Antwort lautet: Nein. Ist der Leis-
tungsempfänger zum Empfang einer 
Rechnung nicht willens oder (technisch) 
nicht in der Lage, steht ihm kein An-
spruch auf eine Papierrechnung oder 
eine PDF-Rechnung zu. Freilich kann er 
den Rechnungsaussteller darum bitten. 
In der Praxis erwarten wir jedoch eher, 
dass Rechnungsaussteller ihre Fakturie-
rungsprozesse einheitlich auf E-Rech-
nungen umstellen und das individuelle 
Versenden von Papier- oder PDF-Rech-
nungen einen zusätzlichen und unnöti-
gen Verwaltungsaufwand bedeutet. 

Sehr geehrte Mandantinnen,                           
sehr geehrte Mandanten,                      
sehr geehrte Fachinteressierte, 

 
am 27. März 2024 wurde das Wachs-

tumschancengesetz (die Gesetzesbe-

zeichnungen werden immer wahnwitzi-

ger) im Bundesgesetzblatt veröffent-

licht.  

 

In § 14 UStG ist erstmals eine Verwen-

dungspflicht elektronischer Rechnun-

gen im Leistungsverhältnis zwischen 

Unternehmen (B2B) geregelt. Die vom 

Gesetzgeber gewünschte Digitalisie-

rung des Abrechnungsverkehrs soll 

mittelfristig zu einem elektronischen 

Meldesystem führen, in welchem die 

umsatzsteuerlich relevanten Daten 

quasi in Echtzeit dem Finanzamt zur 

Verfügung stehen. 

 

In diesem Blickpunkt möchten wir ei-

nen zusammenfassenden Überblick 

über die wichtigsten Regelungen in Zu-

sammenhang mit der E-Rechnung dar-

stellen und Ihnen erste Handlungsemp-

fehlungen geben. 

 

Wir wünschen Ihnen eine aufschluss-

reiche Lektüre und hoffen, zu mehr 

Klarheit beitragen zu können. 

 

Bremen, 9. Oktober 2024 

   

 

 

 

 

 

Die E-Rechnung kommt:  
Ein zusammenfassender Überblick 
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Sofern Sie also noch nicht "E-Rech-
nung-ready" sind, sollten Sie sich mit 
diesem Thema befassen, zumindest als 
Rechnungsempfänger. Die Thematik ist 
natürlich zutiefst technisch und inner-
halb Ihrer Software-Landschaft umzu-
setzen. Ob Sie dabei – wie vom Deut-
schen Steuerberaterverband gefordert – 
von der Finanzverwaltung unterstützt 
werden, halten wir eher für fraglich. 

Sprechen Sie uns gerne an. 
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